
Schulhaus Schützenmatt Rheinfelden 
Merkblatt für die 1. Klassen 

 
Liebe Eltern der neuen 1. Klassen 
 
Wir möchten Ihr Kind und auch Sie ganz herzlich an unserer Schule willkommen heissen. Darüber hinaus möchten 
wir Ihnen einige wichtige Informationen zur Sekundarschule Rheinfelden mitgeben.  
 
 
PROMOTIONSORDNUNG 
Ihr Kind ist provisorisch für ein Semester an die Sekundarschule aufgenommen. Das Semester-zeugnis 
entscheidet darüber, ob Ihr Kind an dieser Schule verbleiben darf. Der dazu erforderliche Notenschnitt muss 4,0 
betragen.  
Die Noten in Deutsch, Französisch und Mathematik werden doppelt gezählt, die Noten in Geschichte, Geografie und 
Biologie einfach. Die erforderliche Punktzahl ist somit 36. 
Sollte Ihr Kind diese 36 Punkte nicht erreichen, wird es im 2. Semester in eine 1. Realklasse versetzt. 
 
ABSENZENORDNUNG  
Da die ersten neun Schuljahre obligatorisch sind, sind Sie als Eltern angehalten, für einen regelmässigen 
Schulbesuch Ihres Kindes besorgt zu sein. Sollte Ihr Kind den Unterricht aus irgend einem Grund nicht besuchen 
können, ist die Absenz zu begründen. 
 
Unser Absenzenwesen funktioniert wie folgt: 
Nach einer Absenz holt das Kind bei der Klassenlehrkraft sein Absenzenbüchlein. Einzutragen sind Grund und 
Dauer der Absenz, sowie alle versäumten Fachlehrerstunden. Sie als Eltern ergänzen Ort und Datum und 
bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Richtigkeit der Angaben. Nun lässt das Kind das Büchlein von allen 
betroffenen Fachlehrpersonen visieren.  
Dann geht es zurück zur Klassenlehrkraft, die alles kontrolliert und das Büchlein anschliessend verwahrt. 
Ab dem Tag, an dem Ihr Kind nach einer Absenz wieder in der Schule erscheint, hat es eine Woche Zeit, die 
Unterschriften der Fachlehrkräfte einzuholen. Geschieht das gar nicht oder erst verspätet, gilt die Absenz als 
unentschuldigt und wird auch als solche auf dem Sozialkompetenzbogen vermerkt. 
 
Urlaubsregelung: Einmal pro Quartal hat ihr Kind Anrecht auf einen halben Tag Urlaub ("§38"). Das 
Urlaubsgesuch (im Absenzenbüchlein) sollte eine Woche im Voraus bei der Klassenlehrkraft sein, muss jedoch 
keine Begründung enthalten. Die Urlaubstage zweier Quartale können nicht zusammen bezogen werden! 
Urlaubsgesuche, mit Ausnahme des Quartalhalbtages, sind 30 Tage im Voraus direkt an die Standortleitung zu 
richten. Das Formular dazu finden Sie auf der homepage www.rheinfelden.ch/schulen/sekundarschule. 
 
STRAFMASSNAHMEN 
Neben hausinternen Regeln (z.B. Kaugummiverbot in allen Schulräumen) gibt es auch Regeln, die uns das 
Schulgesetz vorschreibt. Dazu gehören das Rauchverbot auf dem Schulareal und die Pausenordnung (betr. das 
Verlassen des Schulareals während der Pausen, meist in Richtung Coop oder Denner). 
In Absprache mit der Schulleitung wurden für beide Verstösse folgende Strafmassnahmen beschlossen: 
1. Verstoss 2 Std. Arrest 
2. Verstoss 2 Std. Arrest + Elternbrief 
3. Verstoss 1 Nachmittag Sozialeinsatz 
  + Elternbrief  
  + Information an die Schulleitung 
 
MATERIAL 
Der grösste Teil des Schulmaterials (Bücher, Zirkel etc.) wird den Schülern leihweise abgegeben. Wer solches 
Material beschädigt, muss sich an den entstehenden Kosten angemessen beteiligen. 
Da die Schule keine Haftpflichtversicherung besitzt, müssen durch SchülerInnen verursachte Schäden an 
öffentlichem oder privatem Eigentum ihren Eltern in Rechnung gestellt werden. 
 
ELEKTRONISCHE GERÄTE 
SchülerInnen dürfen elektronische Geräte (Handy, MP3-Player,...) während des Unterrichts nicht verwenden oder 
sichtbar auf dem Körper tragen.Wird diese Regel nicht eingehalten, wird das elektronische Gerät von der 
betreffenden Lehrperson für eine Woche eingezogen und im Büro der Standortleitung gelagert. Die/der Schüler/in 
darf nach Ablauf einer Woche ihr/sein Gerät bei der Standortleitung während einer grossen Pause abholen. 
Das Gerät kann früher ausgehändigt werden, wenn die Eltern dieses nach Voranmeldung bei der Standortleitung  
abholen kommen. 

Mit freundlichen Grüssen 
 
          

L. Angelini, Standortleitung 


